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Landwirtschaftsrecht

1. Definition
Das L. (oder auch: Agrarrecht) bezeichnet das Rechts-
gebiet, das die Landwirtschaft ( →Land- und Forstwirt-
schaft) im weiteren Sinne als sozio-ökonomisches
Sondersystem eigenständig regelt. Agrarrechtliche Be-
stimmungen in diesem Sinne reichen bis zu den Anfän-
gen der Menschheitsgeschichte zurück, in Deutschland
finden sie ihre erste strukturierte Zusammenstellung in
Kompendien des 18. Jh. mit Bezeichnungen wie „Ius
Georgicum“ oder „Ökonomierecht“. Neben Reichsgeset-
zen generierte sich das Agrarrecht in der Zeit aus Ver-
trägen, Zinsbüchern, Erbregistern, Dorfstatuten und
Feldordnungen.

Das L. ist eine Querschnittsmaterie, die sich auf fast
sämtliche Bereiche der Rechtsordnung erstreckt. Es um-
fasst das Agrarzivilrecht, das öffentlich-rechtliche Agrar-
recht sowie das Recht des ländlichen Raums. Das L. ist
nicht allein als nationales Recht zu verstehen. Vielmehr
spiegelt sich in den rechtlichen Regelungen auch die
Globalisierung der Agrarmärkte wider: Auf völkerrecht-
licher Ebene sind dabei v. a. die völkerrechtlichen Ab-
kommen im Rahmen der →WTO, das „Übereinkommen
über die Landwirtschaft“ von 1994 sowie die für die
Agrarerzeugung und den Agrarhandel relevanten Be-
stimmungen des „Übereinkommens über die Anwen-
dung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutz-
rechtlicher Maßnahmen“ und des „Übereinkommens
über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums“ (TRIPS) in Bezug auf den Schutz geogra-
fischer Angaben zu nennen. Zugl. wird das deutsche L.
maßgeblich vom Recht der →EU geprägt, insb. durch die
europäische Gesetzgebung im Rahmen der GAP. Diese
ist der Kompetenztitel der EU, auf dem quantitativ die
meisten Rechtsakte der EU beruhen (40 %). Aufgrund
des normativen Vorrangs des →Europarechts sind die
Mitgliedstaaten verpflichtet, diese europäischen Nor-
men unmittelbar anzuwenden bzw. in nationales Recht
umzuwandeln. Die Vorgaben der GAP verändern sich
periodisch und grundlegend aufgrund der siebenjäh-
rigen Förderperioden. Dadurch ist eine dauerhafte dog-
matische Untersuchung des europäischen Agrarrechts
auf der Grundlage einer aufeinander aufbauenden
Rechtsprechung erschwert möglich.

Als Vorlesungsfach war das L. bis Anfang der 70er
Jahre regelmäßig an den juristischen Fakultäten vertre-
ten. Zwischenzeitlich nur noch an den agrarwissen-
schaftlichen Fakutäten gelehrt, ist das L. seit 2000 ver-
einzelt wieder Teil der juristischen Lehre.

2. Grundsätze des Landwirtschaftsrechts
Das Agrarrecht ist von vier Grundsätzen geprägt:

a) Die Erhaltung des leistungsfähigen landwirtschaft-
lichen →Betriebs: Das →BVerfG hat dieses Ziel als ein
öffentliches Interesse von Verfassungsrang anerkannt
(BVerfGE 15, 337). Die Konkretisierung dieses öffent-
lichen Interesses obliegt dem Gesetzgeber; er hat es bis-
lang jedoch unterlassen, eine solche Konkretisierung
vorzunehmen. Das LWG von 1955 nutzt der Bundes-
gesetzgeber nicht, um ein Leitbild der Landwirtschaft
zu formulieren. Vereinzelt findet sich auf Landesebene
das Leitbild des kleinen und mittleren Familienbetrie-
bes. Dieses entspr. dem bisherigen mehrheitlichen Be-
triebsmodell in der deutschen Agrarstruktur. Das Fehlen
einer Konkretisierung des Leitbildes führt zu Friktionen
in der Abwägung mit anderen Verfassungsgütern, die
sich insb. bei Flächennutzungskonflikten zu Lasten der
Landwirtschaft auswirken.

b) Die nachhaltige Bodenbewirtschaftung: Der
→Boden ist in der Landwirtschaft nicht nur Produkti-

onsstandort, sondern aufgrund seiner Bodenfruchtbar-
keit auch ein eigenständiger Produktionsfaktor. Die
quantitative und qualitative Erhaltung des Bodens prä-
gen daher insb. das europäische L., im Rahmen dessen
das zugrundeliegende Spannungsverhältnis zwischen

→Ökologie und Landwirtschaft immer stärker in den
Mittelpunkt rückt. Auf nationaler Ebene ist der Grund-
satz noch unterentwickelt: Regelungen zum qualitati-
ven Bodenschutz finden sich insb. im BBodSchG,
PflSchG und DüngG; ein quantitativer Bodenschutz ist
indes nur in Ansätzen im Raumordnungs- und Baupla-
nungsrecht gewährleistet.

c) Die bes. Sozialpflichtigkeit des landwirtschaftli-
chen Grundeigentums: Der Grundsatz knüpft an die
Unvermehrbarkeit und Unentbehrlichkeit des Bodens
an. Daraus folgt nach bundesverfassungsgerichtlicher
Rechtsprechung eine hervorgehobene Sozialpflichtig-
keit des landwirtschaftlichen Eigentums, die es unter-
sagt, die Nutzung von Grund und Boden nicht dem un-
übersehbaren Spiel der freien Kräfte und dem Belieben
des Einzelnen zu überlassen: „Eine gerechte Recht- und
Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, die Interessen
der Allgemeinheit beim Boden in weit stärkerem Maße zur
Geltung zu bringen als bei anderen Vermögensgütern“
(BVerfGE 21, 73, 83). Dieser Grundsatz konkretisiert
sich insb. in den rechtsgeschäftlichen Einschränkungen
des Grundstückverkehrs- und Landpachtverkehrsrechts.

d) Die verstärkte staatliche Einflussnahme auf die
Agrarmärkte: Der Markt kann nach den Wertungen der
nationalen und →europäischen Agrarpolitik ( →Agrar-
politik) nur defizitär auf die strukturellen Besonderhei-
ten des Agrarmarktes (variierende Erntemengen, zykli-
sche Preisschwankungen, Überproduktion) reagieren.
Daher sieht das L. marktordnungsrechtliche Instrumen-
te vor, um regulierend in die Marktmechanismen ein-
zugreifen. Ein zentrales Element sind hierbei die Agrar-
beihilfen der EU (Direktzahlungen) und in wesentlich
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beschränkterem Umfang Beihilfen des Staates. Des Wei-
teren eröffnen rechtliche Rahmenbedingungen neue
marktbasierte Risikosteuerungsinstrumente in Form
von Termingeschäften, Futureskontrakten, börsen-
gehandelten Terminkontrakten und OTC- Rohstoffderi-
vaten.

3. Agrarzivilrecht
Das traditionelle L. findet sich in den Sonderregelungen
des Zivilrechts zur Landwirtschaft. Diese entsprechen
weitgehend den Angelegenheiten, für deren Entschei-
dung die Landwirtschaftsgerichte zuständig sind (z.B.
im →Erbrecht, im Landpachtrecht oder im Genossen-
schaftsrecht) und haben den landwirtschaftlichen Be-
trieb im engeren Sinne zum Gegenstand. Das Agrar-
zivilrecht kann in privilegierende und beschränkende
Vorschriften unterteilt werden. Privilegierende Vor-
schriften finden sich insb. im landwirtschaftlichen Erb-
recht in Form des Anerbenrechts (Höferecht) sowie im
Unterhaltsrecht. Diese Privilegierungen zielen darauf
ab, die Überlebensfähigkeit des landwirtschaftlichen Be-
triebs sicherzustellen, indem nur ein Erbe den Betrieb
übernimmt oder die Höhe der Abfindungs- und Unter-
haltszahlungen beschränkt wird, um die Zerschlagung
bzw. den Verkauf des Betriebes zu verhindern. Die
Höfeordnung gilt in den Ländern Hamburg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
als Bundesgesetz. Anerbenrechtliche Landesgesetze gel-
ten in Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-
Pfalz. In allen anderen Ländern (Bayern, Berlin, Bran-
denburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saar-
land, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) gilt das
Landguterbrecht des BGB als einzig geltende gesetz-
liche Regelung für die Generationennachfolge in der
Landwirtschaft.

Eine begrenzende Wirkung hat das Grundstück-
verkehrsrecht, das auf das Jahr 1918 zurückgeht und
die rechtsgeschäftliche Veräußerung von land- und
forstwirtschaftlichen Grundstücken einem behördlichen
Genehmigungszwang unterstellt. Ziel war von An-
beginn, Spekulationen mit land- und forstwirtschaft-
lichem Grund und Boden zu unterbinden. Zugl. stellt
das Grundstückverkehrsrecht das früher selbständige
Vorkaufsrecht der Siedlungsgesellschaften nach dem
Reichssiedlungsgesetz mit dem Genehmigungsverfah-
ren in einen einheitlichen Zusammenhang. Mit der
Föderalismusreform I (2006) ist die Gesetzgebungskom-
petenz für den landwirtschaftlichen Grundstücksver-
kehr auf die Länder übergegangen. Aufgrund der z.T.
erheblichen agrastrukturellen Divergenzen in der Bun-
desrepublik soll den Ländern hierdurch die Möglichkeit
eröffnet werden, die regionalen Besonderheiten bei der
Regulierung des landwirtschaftlichen Grundstückver-
kehrs stärker berücksichtigen zu können.

4. Öffentliches Landwirtschaftsrecht
Seit den 1990er Jahren liegt der Schwerpunkt der Ent-
wicklung des L.s im öffentlichen Agrarrecht. Hierzu
zählen das Recht der Nutztierhaltung (Tierzucht-, Tier-
seuchen-, Tierschutzrecht) und das Recht der Betriebs-
mittel (Dünge-, Pflanzenschutz-, Sorten-, Saatgut-,
Gentechnikrecht). Von bes.r Relevanz ist zudem das
Agrarumweltrecht, welches aufgrund der ökologischen
Belastungen als Folge einer zunehmend leistungsfähi-
geren Landwirtschaft, gestiegener Umweltstandards
und veränderter gesellschaftlicher Erwartungen immer
mehr an Bedeutung gewinnt. Zugl. leidet die Landwirt-
schaft an den Folgen des →Klimawandels. Das Agrar-
umweltrecht ist durch einzelne Sonderregelungen zur
Landwirtschaft im allg.en →Umweltrecht geprägt. Sie
privilegieren die Landwirtschaft aufgrund ihrer bes.n
Bedürfnisse (z.B. Beregnung und Entwässerung von
landwirtschaftlichen Grundstücken, Wasserversorgung,
naturschutzrechtliche Ausgleichsregelungen) und knüp-
fen hierbei an das Konzept der guten fachlichen Praxis
an. Dieses Regelungskonzept bietet, insb. mittels der
Beschreibung eines je nach Rechtsgebiet variierenden
Handlungsrahmens im Hinblick auf die von den jeweils
Betroffenen zu erfüllenden Voraussetzungen hinsicht-
lich ihres Verhaltens (z.B. der Landwirte im Rahmen
der Nutzung von Pflanzenschutz- oder Düngemitteln),
einen Anhaltspunkt zur Bestimmung einer natur- und
landschaftsverträglichen Landwirtschaft. Zudem kann
an ihm die Schwelle zur Bemessung und Honorierung
darüber hinausgehender – von der Gesellschaft immer
mehr nachgefragter und geforderter – ökologischer Leis-
tungen bestimmt werden.

Das Bauplanungsrecht eröffnet landwirtschaftlichen
Betrieben ein →Baurecht im Außenbereich. Hiervon ab-
zugrenzen ist das Baurecht für gewerbliche Tierhaltung,
das für Intensivtierhaltungsanlagen gilt. Ökologische
Belastungen (Nitratbelastung des Grundwassers durch
Tiergülle) und Tierschutzerwägungen stellen dieses
Sonderrecht jedoch in Frage.

Im L. gelten die strengen wettbewerbsrechtlichen Be-
stimmungen der EU (die kartellrechtlichen Wett-
bewerbsvorschriften der Art. 101ff. AEUV und die Bei-
hilfevorschriften der Art. 107ff. AEUV) nur, soweit sie
im →Rat der Europäischen Union und →Europäischen
Parlament für anwendbar erklärt worden sind. Losgelöst
hiervon müssen die Grundzüge des europäischen

→Wettbewerbsrechts gleichwohl zwingend berücksich-
tigt werden. Geregelt sind die agrarrechtlichen Beson-
derheiten im Wettbewerbsrecht in der GMO. Diese ent-
hält die gemeinsamen Prinzipien und Regeln, jedoch
zugl. auch eine Vielzahl von produktspezifischen Ein-
zelregelungen. Kartellrechtliche Freistellungen sind da-
nach möglich, jedoch müssen sie ausdrücklich als Aus-
nahmevorschriften erlassen worden sein und als solche
auch eng ausgelegt werden.
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5. Recht des Ländlichen Raums
Seit 1968 fördert die heutige EU mit der sog.en Zweiten
Säule der GAP eine eigene europäische Agrarstruktur-
politik. Im Vergleich zur Ersten Säule, im Rahmen derer
die EU die Finanzierung zu 100 % trägt, werden die
Maßnahmen der Zweiten Säule von der EU nur z.T.
finanziert. In Deutschland zahlen sowohl der Bund als
auch die Bundesländer die Kofinanzierung, bei einigen
Maßnahmen auch nur die Regionen (Bundesländer,
aber auch Landkreise und Kommunen). Die Bund-Län-
der-„Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (GAK) nach Art. 91a
Abs.1 Nr. 2 GG als das zentrale Instrument der natio-
nalen Agrarstrukturpolitik gibt im GAK-Gesetz für
zahlreiche Maßnahmen den nationalen Förderrahmen
vor. Innerhalb des GAK-Förderrahmens wiederum ha-
ben die Bundesländer einen Gestaltungsspielraum, in-
nerhalb dessen sie ergänzend oder eingeschränkte
Förderbedingen erlassen können. Die Bundesländer,
vorrangig Bayern, haben hierzu in beschränktem Um-
fang eigenständige Landwirtschaftsförderungsgesetze
erlassen.
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Lateinamerika und Karibik

Einheit und Vielfalt kennzeichnen L. Gemeinsamkeiten
ergeben sich aus der Kolonialgeschichte ( →Kolonialis-
mus), der Sprachfamilie und der wirtschaftlichen Ab-
hängigkeit; Unterschiede resultieren aus der Größe der
Länder, ihrer Bevölkerungszusammensetzung und der
politischen Ausrichtung. Erst Ende des 19. Jh. kam die
Bezeichnung L. als kultureller Begriff auf, unter geo-
graphischen Gesichtspunkten können u. a. Süd- und
Mittelamerika sowie die K. unterschieden werden. Die
Vereinten Nationen gehen in einer ihrer Regionalorga-
nisationen von L. und der K. aus. Die CEPAL spielt eine
größere Rolle als vergleichbare Organisationen in ande-
ren Kontinenten, ähnlich verhält es sich mit der latein-
amerikanischen Bischofskonferenz (CELAM). Zu L.
werden allg. die 18 spanischsprachigen Länder der
Westlichen Hemisphäre, das portugiesischsprachige
Brasilien sowie das französisch- bzw. kreolischsprachige
Haiti gezählt. Von diesen 35 Staaten, d.h. ohne abhän-
gige Territorien, liegen 20 in Zentralamerika und der K.

Im Unterschied zu anderen südlichen Regionen ge-
lang in den meisten lateinamerikanischen Staaten be-
reits zwischen 1811 und 1825 der Schritt in die formale
politische Unabhängigkeit (Dekolonisation). José de
San Martín in Argentinien und der Venezolaner Simón
Bolívar gelten als die wichtigsten Befreier. Anfang des
21. Jh. wurden die 200-Jahrfeiern aufwändig begangen.

Bereits zuvor war von der Notwendigkeit einer zweiten,
diesmal ökonomischen Unabhängigkeit die Rede, um
den Prozess der Nationswerdung abzuschließen. Denn
auf die Loslösung von Spanien folgte zunächst eine Pha-
se interner Konflikte, bis sich in der zweiten Hälfte des
19. Jh. sog.e zentralisierende →Diktaturen durchsetzten.

Politische Wellenbewegungen durchziehen die wei-
tere Geschichte: Nach der sog.en oligarchischen Herr-
schaft (ca. 1880–1930) begann in Südamerika eine

→Demokratisierung, die in einigen Ländern zu populis-
tischen Regimen führte. Nach dem Zweiten Weltkrieg
gewannen populistische Präsidenten wie Getúlio Vargas
(Brasilien) und Juan Domingo Perón (Argentinien) de-
mokratische Wahlen. Mit der kubanischen Revolution
1959 setzte eine Radikalisierung ein, die 1960/70er
Jahre gelten als gewalttätige Dekade, während der
revolutionäre Gruppierungen, die teilweise aus kom-
munistischen und sozialdemokratischen Parteien
hervorgingen, nach dem Vorbild des 1967 in Bolivien
erschossenen Ernesto Che Guevara agierten. In den
meisten südamerikanischen Staaten folgten Militärdik-
taturen, die mit ihrer antikommunistischen Ausrichtung
Unterstützung aus den USA erhielten. Schon in den
1980er Jahren begann eine Re-Demokratisierung, d.h.
vor dem Epochenjahr 1989/90; die in Spanien 1975 er-
folgreiche Transition spielte dabei eine gewisse Rolle.
Die neu gewählten Regierungschefs führten zunächst
die durch die Militärregime durchgesetzte liberale Wirt-
schaftspolitik fort. Anfang des 21. Jh. gewannen bei
Wahlen Linksregierungen, die sich in Zeiten des Kalten
Krieges wohl kaum hätten halten können. Zwischen
dem Regierungsantritt von Hugo Rafael Chávez Frías
in Venezuela 1999 und Dilma Rousseff in Brasilien
2010 erfolgten insgesamt 24 Wahlsiege von linksnatio-
nalistischen Kandidaten in 13 Ländern, wobei von den
„zwei Linken“ in L. gesprochen wurde: Einer eher sozi-
aldemokratischen Ausrichtung z.B. in Brasilien, Chile
oder Uruguay und einer links- oder radikalpopulisti-
schen Orientierung v. a. in Venezuela. Dass ehemalige
Priester mit befreiungstheologischem Hintergrund ins
Präsidentenamt aufstiegen (wie Jean-Bertrand Aristide
mit Unterbrechungen zwischen 1990–2004 in Haiti
und Fernando Lugo 2008–2012 in Paraguay) verdeut-
licht das Ausmaß des Wandels innerhalb der politischen
Elite. Beim Wahlsieg von Evo Morales in Bolivien 2005
zeigte sich der zunehmende Einfluss von indigenen
Gruppen. Auch wenn diese Regierungen eine Reaktion
auf die seit den 1980er Jahren umgesetzte Politik der
wirtschaftlichen Öffnung waren und sie sich selbst gerne
einem Post-Neoliberalismus zurechnen, sollten sie nicht
als Anti-Globalisierungsregime missverstanden werden.
Nachdem die CEPAL die 1980er Jahre als „verlorene
Dekade“ bezeichnet hatte, sprachen die neuen Präsiden-
ten nun von einem gewonnenen Jahrzehnt, zumal zwi-
schen 2003 und 2008 ein „magisches Jahrfünft“ mit 6%
Wachstum stattfand.

Der Tod von Fidel Castro 2016, der für viele Links-
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